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Winkelauflösung wichtig, denn umso präziser lassen sich die Schutzfelder
gestalten, um mehr Performance zu erreichen. Engen Spurversatz durch-
fährt der Hochhubwagen ohne große Einbußen an Geschwindigkeit. Das
vermeidet zum Beispiel Staus vor dem Passieren einer schmalen Brand-
schutztür, wenn mehrere Fahrzeuge hintereinander unterwegs sind. Von
Sick direkt kommt auch die intuitiv nutzbare Software »Safety Designer« für
Konfiguration der Schutzfelder. „Das Gesamtpaket Sensorik plus Software
gab uns als Entwickler viel Spielraum für die Ausgestaltung der Schutz -
felder“, unterstreicht Dennis Flottran. Hinzu kommt die Robustheit des 
Systems: Die innovative Scantechnologie »SafeHDDM« macht den »Micro -
scan3« besonders resistent gegen Störfaktoren wie Fremdlicht oder Staub. 

Eine Zusammenarbeit für gezielte Innovationen

„Bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs ergaben sich spannende Schnittmen-
gen. Sick brachte den »Microscan3« neu auf den Markt, als wir gerade den
»ERC213a« entwickelten“, erinnert sich Henrik Schröder. „Wir wurden früh-
zeitig verstanden und erhielten schnellen Support. Bei einem Problem stand
nie jemand alleine da.“ Das Feedback von Jungheinrich ermöglichte es Sick,
die Software für die Scanner nochmals deutlich zu verbessern. Das gemein-
same Arbeiten an der Lösung steigerte auf beiden Seiten die Innovations-
kraft. Das zeigte sich auch bei anderen Sensoren, etwa Lasterkennungskon-
zepten – zum Beispiel, welche Sensoren über die bekannten hinaus in Frage
kamen: Ob Encoder, Lasterkennung oder Anti-Kollision – an vielen Stellen
konnten neuere Technologien eingesetzt werden, die man zuvor nicht auf
dem Zettel hatte. So wurden beim »ERC213a« alle derzeitigen technischen
Möglichkeiten ausgereizt. In der Konsequenz ergaben sich schnellere Kur-
venfahrten, mehr Performance und höhere Sicherheit. Die Vorteile fasst
Henrik Schröder mit einem Beispiel zusammen: „Beim neuen »ERC213a«
konnten wir durch die technischen Möglichkeiten der Personenschutz-Sen-
soren von Sick eine Durchsatzsteigerung von 20% gegenüber einem Gefährt
mit bisherigem Schutzfeldkonzept dokumentieren.“     (r.PA./TR)

Mehr Umschlag durch effizientere Transportprozesse: Der »ERC213a« lässt sich
als Stand-Alone-System nutzen oder in bestehende IT-Strukturen integrieren

Nächstes Jahr soll eine Novelle des Wohnungseigentümergesetzes
(WEG) in Kraft treten, die einige interessante Neuerungen mit sich
bringt. Die Beschlussfassung des Nationalrates soll noch im Herbst
erfolgen, sodass die WEG-Novelle am 1. Jänner 2022 in Kraft treten
kann. 
Ein erklärtes Ziel des vorliegenden WEG-Entwurfs ist das Vorantrei-
ben der Klimapolitik, wobei im Zuge der gegenständlichen Novelle
gewisse Innovationen im Verkehrsbereich sowie im Gebäudesektor
erforderlich sind. Die Novelle will umfassende Lademöglichkeiten
für Elektrofahrzeuge im Bereich von Wohngebäuden schaffen. 
Daher sollen insbesondere die Rahmenbedingungen im Wohnungs-
eigentumsrecht für die Installation von Lademöglichkeiten für 
Elektrofahrzeuge verbessert werden. 
Darüber hinaus sollen unterstützungswürdige Innovationen begün-
stigt werden, darunter fallen die Errichtung von Einzel-Photovoltaik -
anlagen, behindertengerechte Ausgestaltungen sowie der Einbau
einbruchsicherer Türen und die Anbringung von Beschattungsvor-
richtungen (Rollläden, Markisen, Außenjalousien, etc).
Die Durchsetzbarkeit von notwendigen Erhaltungsmaßnahmen so-
wie die Schaffung von Elektrotankstellen und Einzel-Photovoltaik -
anlagen sollen durch vereinfachte Beschlussfassungsmöglichkeiten
erleichtert werden. Die genannten Maßnahmen sollen daher künf-
tig mit einer vereinfachten Beschlussfassung ins Leben gerufen wer-
den, wobei für diese sogar eine Zustimmungsfiktion gelten soll:
Konkret bedeutet dies, dass die Zustimmung eines Wohnungseigen-
tümers als erteilt gilt, wenn er nicht binnen einer Frist von zwei 
Monaten ab Zugang der Benachrichtigung über die geplante Maß-
nahme widerspricht.
Entsprechend den geplanten Beschlussfassungsbestimmungen sollen
auch Änderungen bei den Pflichten des Verwalters vorgenommen
werden. Künftig wird die Hausverwaltung sohin verpflichtet sein, die
Namen und die Zustelladressen der einzelnen Wohnungseigentümer
den anderen bekanntzugeben, damit diese zwecks Ausübung der
Gestaltungsmöglichkeiten kontaktiert werden können.
Das Regierungsprogramm sieht ferner Erleichterungen für Maßnah-
men der sogenannten Dekarbonisierung vor: darunter versteht man
Aufwändungen zur thermischen Sanierung und energietechnischen
Verbesserung des Gebäudes, die mittels einer Mindestdotierung der
Rücklage vorangetrieben werden sollen. Die wird sich künftig an der
im Mietrechtsgesetz (MRG) vorgesehenen Rücklage für Wohnungen
der Kategorie D orientieren und beträgt derzeit 0,90 Euro pro m2. 
Bei diesen Rücklagen handelt es sich um ein Sondervermögen der
Wohnungseigentümergemeinschaft. Dieses kann sohin beim Ver-
kauf der Wohnung nicht anteilig ausgezahlt werden, sondern ver-
bleibt in der Hand der Wohnungseigentümergemeinschaft. Es ist im
Falle des Verkaufs daher zu empfehlen, den Rücklagenstand vorab
anzufragen und diesen bei der Bildung des Verkaufspreises zu be-
rücksichtigen.
Die geplante WEG-Novelle 2022 setzt einige international vorge -
gebene Klimaziele um, wobei man sich in der Praxis eine viel um -
fassendere Reform gewünscht hätte.

Neuerungen für Wohnungs-
eigentümer ab 2022
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